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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Einladung 

 

zur Konstituierenden Sitzung des Kreistages des Landkreises Oberallgäu 

(öffentliche Sitzung) 

am Freitag, den 22.05.2026 um 09:00 Uhr bis vorauss. 12:00 Uhr,  

im Veranstaltungssaal im Nordbau des Landratsamtes Oberallgäu in Sonthofen (3. OG),  

Tagesordnung: 
 
 1.   Eröffnung und Begrüßung, Geistliche Worte 

 2.   Vereidigung des neu gewählten Landrats 

 3.   Vereidigung der neuen Kreisrätinnen und Kreisräte durch den Landrat 

 4.   Ansprache des Landrats, Erklärungen der Fraktionen und der Ausschussgemeinschaft 

 5.   Stellvertreter/Stellvertreterinnen des Landrats 

 5.1.   Wahl und Vereidigung des Stellvertretenden Landrats 

 5.2.   Bestellung der weiteren Stellvertreter/Stellvertreterinnen des Landrats; Beschluss 

 6.   Einrichtung der Funktion eines/einer Kreisjugendbeauftragten; Beschluss 

 7.   Aufwandsentschädigungen 

 7.1.   Satzung über die Entschädigung der ehrenamtlich tätigen Personen (Sitzungsgeldsatzung), Beschluss 

 7.2.   Aufwandsentschädigung für den gewählten Stellvertreter des Landrats; Beschluss 

 7.3.   Aufwandsentschädigung für den Landrat; Beschluss 

 8.   Geschäftsgang im Kreistag 

 8.1.   Geschäftsordnung für den Kreistag, Beschluss 

 8.2.   Übertragung personalrechtlicher Befugnisse auf den Landrat, Beschluss 

 8.3.   Bestellung des Kreisausschusses und der weiteren Ausschüsse des Kreistags; Beschlüsse 

 8.4.   Jugendhilfeausschuss des Landkreises Oberallgäu 

• Wahl der weiteren stimmberechtigten Mitglieder 

• Bekanntgabe der beratenden Mitglieder 

 8.5.   Entsendung von Vertreterinnen und Vertretern  in weitere Gremien (u.a. Stiftungen, Zweckverbände, 

Aufsichtsräte); Beschlüsse 

 9.   Behandlung von Anträgen 

 10.   Verschiedenes 

 11.   Gemeinsamer Fototermin 

 

 

Sonthofen, den 12.05.2026 

gez. 

Christian Wilhelm 

Landrat            87 
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 Öffentliche Zustellung gemäß Art. 15 VwZV 

Zustellungsbehörde 

Landratsamt Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen 

 

Zustellungsadressat 

Herrn:   

Name:    Kuschill 

Vorname:   Siegfried 

Wohnhaft in:   Gartenweg 8 

(letzte bekannte Anschrift) 8192 Glattfelden (Schweiz)) 

 

Die Zustellung im Ausland war nicht möglich oder verspricht keinen Erfolg. 

 

Dem Zustellungsadressaten werden deshalb die  

Schreiben vom 07.01.2026 / Aktenzeichen 42-WIJU-Kuschill-8250-St,  

Schreiben vom 07.01.2026 / Aktenzeichen 42-WIJU-Kuschill-8176-St, 

Schreiben vom 07.01.2026 / Aktenzeichen 42-WIJU-Kuschill-8268-St, 

Schreiben vom 07.01.2026 / Aktenzeichen 42-WIJU-Kuschill-8171-St, 

 

Schreiben vom 24.02.2026 / Aktenzeichen 42-WIJU-Kuschill-9977-St, 

Schreiben vom 04.05.2026 / Aktenzeichen 42-WIJU-Kuschill-9978-St 

 

nach Art. 15 des VwZVG durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt.  

 

Die Schriftstücke können nach Bekanntmachung der Benachrichtigung  

 

bei dem Jugendamt des Landratsamtes Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen während der 

Öffnungszeiten in Empfang genommen werden können. 

 

Durch diese öffentliche Zustellung wird eine Frist in Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

 

Sonthofen, den 05.05.2026 

 

gez. 

Stanic            79 
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Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

Öffentliche Zustellung 

 

Sonthofen, 06.05.2026, 142-SF-So/HOM-AS21 

Landkreis Oberallgäu Bürgerservice, Herr Sontheim   

Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05 

Telefon: 08321/612-3001, Telefax: 08321/612-6767 E-Mail: zulassung-sonthofen@lra-oa.bayern.de 

Zulassungsrecht; 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung für Frau Maryna Skrypnyk  

Zuletzt wohnhaft in: Gschwender-Horn-Weg 5, 87509 Immenstadt 

Fahrgestellnummer:VF1AGVYA048121140, amtl. Kennz.: HOM-AS21 

 

Öffentliche Zustellung des Eingriffsverwaltungsbescheids vom 06.05.2026, 142-SF-So/HOM-AS21, 

gemäß Art. 41 BayVwVfG i. V. m. Art. 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1, Abs. 2 VwZVG 

 

Der derzeitige Aufenthaltsort der vorgenannten Empfängerin ist unbekannt. 

 

Zustellungsversuche des o.g. Bescheids durch die Post blieben unter der angegebenen Anschrift erfolglos 

ebenso anschließende Ermittlungen über den aktuellen Aufenthalt. 

 

Das o.g. Schriftstück wird daher gemäß Art. 15 VwZVG öffentlich zugestellt. 

 

Der Bescheid vom 06.05.2026, 142-SF-So/HOM-AS21, liegt bei der Zulassungsstelle des Landratsamtes 

Oberallgäu, Oberallgäuer Platz 2, 87527 Sonthofen, Zi. E.05, während der Dienststunden zur Abholung durch 

die Betroffene auf. 

 

Es erfolgt der besondere Hinweis, dass durch die öffentliche Zustellung Fristen (z.B. Rechtsbehelfsfrist) in 

Gang gesetzt werden können, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können (vgl. Art. 15 Abs.2 Satz 3 

VwZVG). 

 

Der Bescheid gilt nach Art. 15 Abs. 2 Satz 6 VwZVG als öffentlich zugestellt, wenn seit dem Tag der 

Bekanntmachung der Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. 

 

gez. 

M. Sontheim            80 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

mailto:buergerservice@lra-oa.bayern.de
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Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

Öffentliche Bekanntmachung 

 

Das Landratsamt Oberallgäu hat mit Bescheid vom 06.05.2026,  (Bpl.Nr. 0969/25), Neubau eines 

Einfamilienhauses mit Garage Zainschmiedeweg  in Sonthofen, (Fl.Nr. 2113/28), Gemarkung Sonthofen, 

bauaufsichtlich genehmigt. 

 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Bekanntgabe Klage erhoben werden bei 

dem 

 

Bayerischen Verwaltungsgericht Augsburg in 86152 Augsburg, Kornhausgasse 4 

Postfachanschrift: Postfach 11 23 43, 86048 Augsburg 
Hausanschrift: Kornhausgasse 4, 86152 Augsburg 

 

schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form. 

 

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Freistaat Bayern) und den Gegenstand des Klagebegehrens 

bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und 

Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt 

werden. Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

 

Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder elektronisch in einer für den 

Schriftformersatz zugelassenen Form möglich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher E-Mail ist 

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Nähere Informationen zur elektronischen 

Einlegung von Rechtsbehelfen entnehmen Sie bitte der Internetpräsenz der Bayerischen 

Verwaltungsgerichtsbarkeit (www.vgh.bayern.de).  

 

Der in § 55d VwGO genannte Personenkreis muss Klagen grundsätzlich elektronisch einreichen.  

 

Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine 

Verwaltungsgebühr fällig.  

 

gez.: Julia Hög 

 

Die genehmigten Planunterlagen können beim Bauamt des Landratsamtes Oberallgäu in 87527 Sonthofen, 

Oberallgäuer Platz 2, Zimmer 3.16, und bei der Stadt Sonthofen, Rathausplatz 1, 87527 Sonthofen 

eingesehen werden. 

 

Julia Hög           81 

 

http://www.vgh.bayern.de/
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Bekanntmachung des Schulverbandes Oberstaufen für das Haushaltsjahr 2026 

Haushaltssatzung 2026 

 

Aufgrund Art. 9 des Bayerischen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), Art. 34 des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit (KommZG), sowie der Art. 63 ff. Gemeindeordnung (GO), erlässt der 

Schulverband Oberstaufen folgende Haushaltssatzung: 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit festgesetzt. Er schließt 

 

im Verwaltungshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.883.900 Euro  

 

und  

 

im Vermögenshaushalt 

in den Einnahmen und Ausgaben mit   1.034.800 Euro 

 

ab. 

 

§ 2 
 

Eine Darlehensaufnahme ist nicht erforderlich. 

 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 
Verbandsumlage 2026: 
 

1. Der Schulverband Oberstaufen, bestehend aus dem Markt Oberstaufen und der Gemeinde Stiefenhofen, 

hat gemäß Art. 9 Abs. 5 BaySchFG, seinen nicht gedeckten Finanzbedarf durch eine Umlage auf die 

Verbandsgemeinden abzudecken. 

 

2. Diese Umlage ist nach der Zahl der Verbandsschüler zu bemessen. Stichtag für die Feststellung der 

Schülerzahl ist der 01.Oktober, jeweils für das darauffolgende Haushaltsjahr. 

 

3. Am 01. Oktober 2025 besuchten 302 Schüler die Grund- und Mittelschule Oberstaufen, davon 284 

Schüler aus der Verbandsgemeinde Oberstaufen und 18 Schüler aus der Verbandsgemeinde 

Stiefenhofen.  
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4. Der durch Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben des 

Verwaltungshaushaltes, wird für das Haushaltsjahr 2026 auf 1.384.000 Euro festgesetzt. 

 

 
  

Bezeichnung

Schüler 

Vorjahr

Schüler 

2026 Umlage

Ungedeckter Verwaltungsaufwand 1.384.000,00 €

Aufteilung Schulaufwand Grund- und Mittelschule: %-Anteil

Schüler Gesamt (1.10.2025) 334 302 100,00 1.009.300,00 €

Schüler Oberstaufen 312 284 94,04 949.143,05 €

Schüler Stiefenhofen 22 18 5,96 60.156,95 €

334 302 100,00 1.009.300,00 €

Ausgaben Mittagsbetreuung:

Schüler Oberstaufen 312.400,00 €

Ausgaben Schulmensa:

Schüler Oberstaufen 62.300,00 €

Berechnung Umlagen HHSt.

Umlage Markt Oberstaufen; Grund- und Mittelschule 9000.17200 949.143,05 €

Umlage Markt Oberstaufen; Mittagsbetreuung 2155.17200 312.400,00 €

Umlage Markt Oberstaufen; Schulmensa 2156.17200 62.300,00 €

Umlage Markt Oberstaufen (GESAMT) 1.323.843,05 €

HHSt.

Umlage Gemeinde Stiefenhofen; Grund- und Mittelschule 9000.17200 60.156,95 €

Verwaltungsumlage (GESAMT) 1.384.000,00 €



Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu 
Herausgegeben vom Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen www.oberallgaeu.org/amtsblatt 

  

  

 

Seite 8 von 21 

 
 

Jahrgang 2026 12.05.2026 Nummer 22 

 

 

5. Die Investitionsumlage deckt den ungedeckten Aufwand im Vermögenshaushalt in Höhe von 

insgesamt 650.500 Euro.  

 
 
 

§ 5 
 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird 

auf 75.000 € festgesetzt. 

 

§ 6 
 

Weitere Festsetzungen erfolgen nicht. 

 

  

Bezeichnung

Schüler 

Vorjahr

Schüler 

2026 Umlage

Ungedeckter Investitionsaufwand 650.500,00 €

Aufteilung Investitionsaufwand Grund- und Mittelschule: %-Anteil

Schüler Gesamt (1.10.2025) 334 302 100,00 133.600,00 €

Schüler Oberstaufen 312 284 94,04 125.637,09 €

Schüler Stiefenhofen 22 18 5,96 7.962,91 €

334 302 100,00 133.600,00 €

Ausgaben Mittagsbetreuung:

Schüler Oberstaufen 500.900,00 €

Ausgaben Schulmensa:

Schüler Oberstaufen 16.000,00 €

Berechnung Umlagen HHSt.

Umlage Markt Oberstaufen; Grund- und Mitttelschule 9000.36200 125.637,09 €

Umlage Markt Oberstaufen; Mittagsbetreuung 2155.36200 500.900,00 €

Umlage Markt Oberstaufen; Schulmensa 2156.36200 16.000,00 €

Umlage Markt Oberstaufen (GESAMT) 642.537,09 €

HHSt.

Umlage Gemeinde Stiefenhofen; Grund- und Mittelschule 9000.36200 7.962,91 €

Investitionsumlage (GESAMT) 650.500,00 €
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§ 7 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01.01.2026 in Kraft. 
 

Oberstaufen, 04.05.2026  

Schulverband Oberstaufen 

Martin Beckel 

Verbandsvorsitzender          82 
 

 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

Zur vorläufigen Sicherung der vom Wasserwirtschaftsamt Kempten ermittelten 

Überschwemmungsgebiet an den Wildbächen Zillen-, Hirsch- und Ellesbach 

(Wildbachgefährdungsbereiche) auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang 

 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um 

Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei 

Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet 

deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren 

(Art. 46 Abs. 1 BayWG).  

 

Auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu wurde das Überschwemmungsgebiet an 

den Wildbächen Zillen-, Hirsch- und Ellesbach (im Folgenden als Überschwemmungsgebiete bezeichnet) 

berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt.  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation 

einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder 

veränderbare Planung handelt.  

 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes ist das 100-jährliche Hochwasser unter 

Berücksichtigung der wildbachtypischen Eigenschaften (Bemessungshochwasser − HQ100). Ein 100-

jährliches Hochwasser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht 

oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren 

auch mehrfach auftreten. Die wildbachtypischen Eigenschaften umfassen ein zumindest streckenweise 

großes Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und zeitweise hohe Feststoffführung (insbesondere 

Schwemmholz, Sand, Kies und Geröll). 
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Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den Übersichtskarten im Maßstab  

M 1 : 25.000 senkrecht schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maßstab M 1 : 2.500 bzw. 1 : 5.000 

können im Landratsamt Oberallgäu und in der im Markt Bad Hindelang täglich während der üblichen 

Dienstzeiten sowie im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen 

 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als 

vorläufig gesicherte Gebiete.  

Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden:  

 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt.  

Ausnahmsweise kann das Landratsamt Oberallgäu die Ausweisung neuer Baugebiete unter den 

Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.  

 

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend.  

 

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen 

nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt.  

Im Einzelfall kann das Landratsamt Oberallgäu die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen  

gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren         

gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,  

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,  

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder  

2.  die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können.  

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 

berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).  

 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 

ebenfalls untersagt:  

1.  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können,  

2.  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe 

dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,  

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,  

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können,  
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5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,  

7.  die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  

8.  die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.  

 

Das Landratsamt Oberallgäu kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen 

zulassen, wenn 

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und  

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind   

 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a 

Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch 

die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).  

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a 

Abs. 2 Satz 2 WHG).  

 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im 

Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch 

ihren Besitzer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.  

 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Oberallgäu kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, 

wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur 

Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.  

 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).  

Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten anstelle 

des  

§ 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber 

prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 

AwSV zu beachten.  

 

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung 

eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die 

Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das 

Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 

Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Oberallgäu höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden 

(vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).  
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Weitere Informationen:  

Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Internet unter 

www.iug.bayern.de im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (IÜG) für die 

Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über Überschwemmungsgebiete sowie 

rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind beim 

zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 

 

 

Landratsamt Oberallgäu 

Sonthofen, 07.05.2026 

Haug            83 

 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

 

zur vorläufigen Sicherung der vom Wasserwirtschaftsamt Kempten ermittelten 

Überschwemmungsgebiet am Wildbach Gundbach (Wildbachgefährdungsbereich) 

auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang 

 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um 

Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei 

Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet 

deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren 

(Art. 46 Abs. 1 BayWG).  

 

Auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu wurde das Überschwemmungsgebiet an 

den Wildbächen Zillen-, Hirsch- und Ellesbach (im Folgenden als Überschwemmungsgebiete bezeichnet) 

berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt.  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation 

einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder 

veränderbare Planung handelt.  

 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes ist das 100-jährliche Hochwasser unter 

Berücksichtigung der wildbachtypischen Eigenschaften (Bemessungshochwasser − HQ100). Ein 100-

jährliches Hochwasser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht 

oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren 

auch mehrfach auftreten. Die wildbachtypischen Eigenschaften umfassen ein zumindest streckenweise 

großes Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und zeitweise hohe Feststoffführung (insbesondere 

Schwemmholz, Sand, Kies und Geröll). 

 

  

http://www.iug.bayern.de/
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Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den Übersichtskarten im Maßstab  

M 1 : 25.000 senkrecht schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maßstab M 1 : 2.500 bzw. 1 : 5.000 

können im Landratsamt Oberallgäu und in der im Markt Bad Hindelang täglich während der üblichen 

Dienstzeiten sowie im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen 

 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als 

vorläufig gesicherte Gebiete.  

Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden:  

 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt.  

Ausnahmsweise kann das Landratsamt Oberallgäu die Ausweisung neuer Baugebiete unter den 

Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.  

 

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend.  

 

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen 

nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt.  

Im Einzelfall kann das Landratsamt Oberallgäu die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen  

gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren         

   gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,  

b)  den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,  

c) ) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder  

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können.  

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 

berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).  

 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 

ebenfalls untersagt:  

1.  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können,  

2.  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe 

dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,  

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,  

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können,  

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen


Amtsblatt für den Landkreis Oberallgäu 
Herausgegeben vom Landratsamt Oberallgäu in Sonthofen www.oberallgaeu.org/amtsblatt 

  

  

 

Seite 14 von 21 

 
 

Jahrgang 2026 12.05.2026 Nummer 22 

 

5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,  

7.  die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  

8.  die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.  

 

Das Landratsamt Oberallgäu kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen 

zulassen, wenn 

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und  

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind   

 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a 

Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch 

die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).  

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a 

Abs. 2 Satz 2 WHG).  

 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im 

Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch 

ihren Besitzer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.  

 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Oberallgäu kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, 

wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur 

Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.  

 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).  

Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten anstelle 

des  

§ 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber 

prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 

AwSV zu beachten.  

 

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung 

eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die 

Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das 

Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 

Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Oberallgäu höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden 

(vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).  
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Weitere Informationen:  

Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Internet unter 

www.iug.bayern.de im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (IÜG) für die 

Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über Überschwemmungsgebiete sowie 

rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind beim 

zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 

 

 

Landratsamt Oberallgäu 

Sonthofen, 07.05.2026 

Haug            84 

 

Bekanntmachung des Landratsamtes Oberallgäu 

zur vorläufigen Sicherung der vom Wasserwirtschaftsamt Kempten ermittelten 

Überschwemmungsgebiet am Wildbach Vorderhindelanger Dorfbach (Wildbachgefährdungsbereich) 

auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang 

 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um 

Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei 

Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet 

deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren 

(Art. 46 Abs. 1 BayWG).  

 

Auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu wurde das Überschwemmungsgebiet an 

den Wildbächen Zillen-, Hirsch- und Ellesbach (im Folgenden als Überschwemmungsgebiete bezeichnet) 

berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt.  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation 

einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder 

veränderbare Planung handelt.  

 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes ist das 100-jährliche Hochwasser unter 

Berücksichtigung der wildbachtypischen Eigenschaften (Bemessungshochwasser − HQ100). Ein 100-

jährliches Hochwasser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht 

oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren 

auch mehrfach auftreten. Die wildbachtypischen Eigenschaften umfassen ein zumindest streckenweise 

großes Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und zeitweise hohe Feststoffführung (insbesondere 

Schwemmholz, Sand, Kies und Geröll). 

 

  

http://www.iug.bayern.de/
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Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den Übersichtskarten im Maßstab  

M 1 : 25.000 senkrecht schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maßstab M 1 : 2.500 bzw. 1 : 5.000 

können im Landratsamt Oberallgäu und in der im Markt Bad Hindelang täglich während der üblichen 

Dienstzeiten sowie im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen 

 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als 

vorläufig gesicherte Gebiete.  

Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden:  

 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt.  

Ausnahmsweise kann das Landratsamt Oberallgäu die Ausweisung neuer Baugebiete unter den 

Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.  

 

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend.  

 

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen 

nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt.  

Im Einzelfall kann das Landratsamt Oberallgäu die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen  

gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben  

a) die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren         

   gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird,  

b)  den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,  

c) den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder  

2. die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können.  

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 

berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).  

 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 

ebenfalls untersagt:  

1.  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können,  

2.  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe 

dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,  

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,  

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können,  
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5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,  

7.  die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  

8.  die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.  

 

Das Landratsamt Oberallgäu kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen 

zulassen, wenn 

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und  

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind   

 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a 

Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch 

die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).  

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a 

Abs. 2 Satz 2 WHG).  

 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im 

Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch 

ihren Besitzer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.  

 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Oberallgäu kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, 

wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur 

Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.  

 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).  

Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten anstelle 

des  

§ 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber 

prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 

AwSV zu beachten.  

 

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung 

eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die 

Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das 

Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 

Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Oberallgäu höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden 

(vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).  
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Weitere Informationen:  

Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Internet unter 

www.iug.bayern.de im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (IÜG) für die 

Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über Überschwemmungsgebiete sowie 

rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind beim 

zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 

 

 

Landratsamt Oberallgäu 

Sonthofen, 07.05.2026 

 

 

Haug            85 

 

 

Bekanntmachung Landratsamt Oberallgäu 

zur vorläufigen Sicherung der vom Wasserwirtschaftsamt Kempten ermittelten 

Überschwemmungsgebiet an den Wildbächen Wertach, Wartbach und Weißenbach 

(Wildbachgefährdungsbereiche) auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang 

 
 

Die Hochwasserereignisse der vergangenen Jahre haben gezeigt, dass es wichtig ist, aktiv vorzusorgen, um 

Hochwasserschäden zu minimieren. Eine Voraussetzung dafür ist, die Gebiete zu ermitteln, die bei 

Hochwasser voraussichtlich überschwemmt werden. Das Bayerische Wassergesetz (BayWG) verpflichtet 

deshalb die Wasserwirtschaftsämter, die Überschwemmungsgebiete in Bayern zu ermitteln und zu kartieren 

(Art. 46 Abs. 1 BayWG).  

 

Auf dem Gebiet des Marktes Bad Hindelang im Landkreis Oberallgäu wurde das Überschwemmungsgebiet an 

den Wildbächen Zillen-, Hirsch- und Ellesbach (im Folgenden als Überschwemmungsgebiete bezeichnet) 

berechnet und in den beigefügten Plänen dargestellt.  

 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich dabei um die Ermittlung und Dokumentation 

einer von Natur aus bestehenden Gefährdungslage und nicht um eine durchgeführte oder 

veränderbare Planung handelt.  

 

Grundlage für die Ermittlung des Überschwemmungsgebietes ist das 100-jährliche Hochwasser unter 

Berücksichtigung der wildbachtypischen Eigenschaften (Bemessungshochwasser − HQ100). Ein 100-

jährliches Hochwasser wird an einem Standort im statistischen Durchschnitt in 100 Jahren einmal erreicht 

oder überschritten. Da es sich um einen Mittelwert handelt, kann dieser Abfluss innerhalb von 100 Jahren 

auch mehrfach auftreten. Die wildbachtypischen Eigenschaften umfassen ein zumindest streckenweise 

großes Gefälle, rasch und stark wechselnden Abfluss und zeitweise hohe Feststoffführung (insbesondere 

Schwemmholz, Sand, Kies und Geröll). 

 

http://www.iug.bayern.de/
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Die bei einem Bemessungshochwasser überschwemmten Flächen sind in den Übersichtskarten im Maßstab  

M 1 : 25.000 senkrecht schraffiert und blau eingefasst. Detailkarten im Maßstab M 1 : 2.500 bzw. 1 : 5.000 

können im Landratsamt Oberallgäu und in der im Markt Bad Hindelang täglich während der üblichen 

Dienstzeiten sowie im Internet unter folgender Adresse eingesehen werden:  

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen 

 

Mit dieser Bekanntmachung gelten die als Überschwemmungsgebiet dargestellten Flächen als 

vorläufig gesicherte Gebiete.  

Damit sind insbesondere folgende Rechtswirkungen verbunden:  

 

Im vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebiet ist gemäß § 78 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 des 

Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) die Ausweisung neuer Baugebiete im Außenbereich in Bauleitplänen oder in 

sonstigen Satzungen nach dem Baugesetzbuch (BauGB) untersagt.  

Ausnahmsweise kann das Landratsamt Oberallgäu die Ausweisung neuer Baugebiete unter den 

Voraussetzungen des § 78 Abs. 2 WHG zulassen.  

 

Nach § 78 Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 8 WHG hat die Gemeinde bei der Aufstellung, Änderung oder 

Ergänzung von Bauleitplänen für Gebiete, die nach § 30 Abs. 1 und 2 oder § 34 BauGB zu beurteilen sind, in 

der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB insbesondere zu berücksichtigen:  

1. die Vermeidung nachteiliger Auswirkungen auf Oberlieger und Unterlieger,  

2. die Vermeidung einer Beeinträchtigung des bestehenden Hochwasserschutzes und  

3. die hochwasserangepasste Errichtung von Bauvorhaben.  

Dies gilt für Satzungen nach § 34 Abs. 4 und § 35 Abs. 6 BauGB entsprechend.  

 

Nach § 78 Abs. 4 Satz 1 in Verbindung mit Abs. 8 WHG ist die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen 

nach den §§ 30, 33, 34 und 35 BauGB untersagt.  

Im Einzelfall kann das Landratsamt Oberallgäu die Errichtung oder Erweiterung baulicher Anlagen  

gemäß § 78 Abs. 5 WHG zulassen, wenn  

1. das Vorhaben  

a)  die Hochwasserrückhaltung nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt und der Verlust von verloren         

   gehendem Rückhalteraum umfang-, funktions- und zeitgleich ausgeglichen wird, 

b) den Wasserstand und den Abfluss bei Hochwasser nicht nachteilig verändert,  

c)  den bestehenden Hochwasserschutz nicht beeinträchtigt und  

d) hochwasserangepasst ausgeführt wird oder  

2.  die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können.  

Bei der Prüfung der zuvor genannten Voraussetzungen sind auch die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu 

berücksichtigen (§ 78 Abs. 5 Satz 2 WHG).  

 

Gemäß § 78a Abs. 1 in Verbindung mit Abs. 6 WHG ist in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten 

ebenfalls untersagt:  

1.  die Errichtung von Mauern, Wällen oder ähnlichen Anlagen, die den Wasserabfluss behindern können,  

2.  das Aufbringen und Ablagern von wassergefährdenden Stoffen auf dem Boden, es sei denn, die Stoffe 

dürfen im Rahmen einer ordnungsgemäßen Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden,  

3. die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen außerhalb von Anlagen,  

4. das Ablagern und das nicht nur kurzfristige Lagern von Gegenständen, die den Wasserabfluss behindern 

können oder die fortgeschwemmt werden können,  

https://www.oberallgaeu.org/landkreis-politik-kommunales-ehrenamt/oeffentliche-bekanntmachungen
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5. das Erhöhen oder Vertiefen der Erdoberfläche,  

6. das Anlegen von Baum- und Strauchpflanzungen, soweit diese den Zielen des vorsorgenden 

Hochwasserschutzes gemäß § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 und § 75 Abs. 2 WHG entgegenstehen,  

7.  die Umwandlung von Grünland in Ackerland,  

8.  die Umwandlung von Auwald in eine andere Nutzungsart.  

 

Das Landratsamt Oberallgäu kann im Einzelfall abweichend von den zuvor genannten Verboten Maßnahmen 

zulassen, wenn 

1. Belange des Wohls der Allgemeinheit dem nicht entgegenstehen,  

2. der Hochwasserabfluss und die Hochwasserrückhaltung nicht wesentlich beeinträchtigt werden und  

3. eine Gefährdung von Leben oder Gesundheit oder erhebliche Sachschäden nicht zu befürchten sind   

 

oder wenn die nachteiligen Auswirkungen durch Nebenbestimmungen ausgeglichen werden können (§ 78a 

Abs. 2 Satz 1 WHG). Bei der Prüfung der Voraussetzungen der zuvor genannten Nummern 2 und 3 sind auch 

die Auswirkungen auf die Nachbarschaft zu berücksichtigen (§ 78a Abs. 2 Satz 3 WHG).  

Die Zulassung kann, auch nachträglich, mit Nebenbestimmungen versehen oder widerrufen werden (§ 78a 

Abs. 2 Satz 2 WHG).  

 

Nach § 78a Abs. 3 in Verbindung mit Abs. 6 WHG sind in vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten im 

Falle einer unmittelbar bevorstehenden Hochwassergefahr Gegenstände nach § 78a Abs. 1 Nr. 4 WHG durch 

ihren Besitzer unverzüglich aus dem Gefahrenbereich zu entfernen.  

 

Nach § 78c Abs. 1 WHG ist die Errichtung neuer Heizölverbraucheranlagen in vorläufig gesicherten 

Überschwemmungsgebieten verboten. Das Landratsamt Oberallgäu kann auf Antrag Ausnahmen zulassen, 

wenn keine anderen weniger wassergefährdenden Energieträger zu wirtschaftlich vertretbaren Kosten zur 

Verfügung stehen und die Heizölverbraucheranlage hochwassersicher errichtet wird.  

 

In vorläufig gesicherten Überschwemmungsgebieten gelten für Anlagen zum Umgang mit 

wassergefährdenden Stoffen insbesondere die Anforderungen nach § 50 der Verordnung über Anlagen zum 

Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV).  

Für Jauche-, Gülle- und Silagesickersaftanlagen (JGS-Anlagen) im Sinne des § 2 Abs. 13 AwSV gelten anstelle 

des  

§ 50 insbesondere die Bestimmungen der Nrn. 8.2 und 8.3 Anlage 7 AwSV. Zudem haben Betreiber 

prüfpflichtiger Anlagen gemäß § 46 AwSV die Prüfzeitpunkte und -intervalle nach Maßgabe der Anlage 6 

AwSV zu beachten.  

 

Die vorläufige Sicherung ist Grundlage für weitere Entscheidungen des Landratsamts über die Festsetzung 

eines Überschwemmungsgebiets durch Rechtsverordnung. Die vorläufige Sicherung endet, sobald die 

Rechtsverordnung zur Festsetzung des Überschwemmungsgebiets in Kraft tritt oder das 

Festsetzungsverfahren eingestellt wird. Sie endet spätestens nach Ablauf von fünf Jahren. Im begründeten 

Einzelfall kann die Frist vom Landratsamt Oberallgäu höchstens um zwei weitere Jahre verlängert werden 

(vgl. hierzu Art. 47 Abs. 4 BayWG).  
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Weitere Informationen:  

Ermittelte, vorläufig gesicherte und festgesetzte Überschwemmungsgebiete werden im Internet unter 

www.iug.bayern.de im „Informationsdienst Überschwemmungsgefährdete Gebiete in Bayern“ (IÜG) für die 

Öffentlichkeit dokumentiert. Dort sind auch weitere Informationen über Überschwemmungsgebiete sowie 

rechtliche Grundlagen und Hinweise zum Festsetzungsverfahren enthalten. Wasserspiegellagen sind beim 

zuständigen Wasserwirtschaftsamt zu erfragen. 

 

 

Landratsamt Oberallgäu 

Sonthofen, 07.05.2026 

Haug            86 

 

 
 
Sonthofen, den 12.05.2026 

 

 
 

 
 

Christian Wilhelm 
Landrat 
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